
Bekanntmachung 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) 

Änderungen im Übergangstarif  
Westpfalz / östliches Saarland zum 01.05.2023 

Im wechselseitigen Übergangstarif Westpfalz / östliches Saarland (ÜT W/S) 
treten die den Genehmigungsbehörden angezeigten Änderungen zum 
01.05.2023 in Kraft.  
 

• Änderungen in den Tarifbestimmungen (im Zshg. Deutschlandticket):  

in Ziffer 6./ 6.1 Benutzung der 1.Klasse von Zügen des Nahverkehrs 

 
in Anlage 6 der Gemeinsamen Tarifbestimmungen 
Anerkennung von bestimmten Fahrausweisen im Geltungsbereich des ÜT 
W/S: Deutschlandticket 
 
Ergänzende Informationen, die jeweils gültige Fassung der „Tarif-Info ÜT 
W/S“ mit den Beförderungsbedingungen, Tarifbestimmungen und Tarifen so-
wie Bekanntmachungen (unter ZRN) werden im Internet unter „www.vrn.de“ 
(unter Verbundübergänge, Service und ZRN) veröffentlicht.  
Informationen sind auch erhältlich bei den Verkaufsstellen der Verkehrsun-
ternehmen, VRN-Mobilitätszentralen (in der Westpfalz) oder über  
VRN Servicenummer: 0621-1077 077. 
 
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN), vertreten durch 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN GmbH),  
Mannheim, den 27.04.2023 
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Ergänzung zur Bekanntmachung   Anhang 1 

Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) 
 

„Übergangstarif Westpfalz / östliches Saarland“  
 

Änderungen in den Tarifbestimmungen 
 

zum 01.05.2023 
 
 

 

 Bisher NEU ab 01.05.2023   

 
 
 
6.1. 

6. Benutzung von Zügen des 
Nahverkehrs 
 
6.1 Benutzung der 1. Klasse von 
Zügen des Nahverkehrs 
Für die Benutzung der 1. Klasse 
ist eine Zusatzkarte (Zuschlag) 
erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßgebend für den Preis dieses 
Zuschlags ist die Preisstufe der 
zurückgelegten Fahrtstrecke in 
der 1. Klasse. Die Preise für die 
Benutzung der 1. Klasse ergeben 
sich aus der Fahrpreistabelle. Zu-
schläge gelten nur in Verbindung 
mit dem zugehörigen Fahrschein. 
 
… 

6. Benutzung von Zügen des 
Nahverkehrs 
 
6.1 Benutzung der 1.Klasse von 
Zügen des Nahverkehrs 
Für die Benutzung der 1.Klasse 
ist zum Fahrschein im Über-
gangstarif ÜT W/S (Basisticket) 
eine Zusatzkarte (Zuschlag) er-
forderlich. 
Das Deutschlandticket sowie 
die BahnCard 100 2.Klasse be-
rechtigen im Zusammenhang 
mit einem gekauften Zuschlag 
1.Klasse zur Nutzung der 
1.Klasse.  
 
Maßgebend für den Preis dieses 
Zuschlags ist die Preisstufe der 
zurückgelegten Fahrtstrecke in 
der 1. Klasse. Die Preise für die 
Benutzung der 1. Klasse ergeben 
sich aus der Fahrpreistabelle. Zu-
schläge gelten nur in Verbindung 
mit dem zugehörigen Fahrschein. 
 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ergänzung in der Anlage 6 
 
Anlage 6 der Gemeinsamen Tarifbestimmungen 
Anerkennung von bestimmten Fahrausweisen im Geltungsbereich des ÜT W/S 
 
 

Ausweis /  

Berechtigung 

Anerkennung / Geltungsbereich Verkehrs 

unterneh-

men 

Ver-

kehrs 

zweig 

Hinweis 

…     

Deutschlandticket Geltungsbereich ÜT W/S Bahn u. 
Bus 

Bahn u. 
Bus 
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